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Herbizide (Wirkstoffe + PSM-Produktbeispiele)   → erlaubt gemäß § 17 PflSchG für Flächen der Allgemeinheit  
 

a) Kulturland, also gärtnerisch genutzte Flächen (z.B. Rasenflächen, Rabatten in Parks 

und Gärten, bepflanzte Verkehrsinseln, Friedhofsbeete …) 

Kultur/Objekt Anwendungsbereich 
(Kategorien § 17 PflSchG) 

Schadorg./ 
Zweckbest. 

Wirkstoff PSM-Produkte 
(Beispiele) 
Zul.Nr., ZE=Zulassungsende 
AF= Aufbrauchfrist 

Anwendungs-
technik 

Auflage 
§17 
PSM-
Zul.* 

Rasen Spiel- und Liegewiesen Moose Pelargon-
säure 

Finalsan Unkrautfrei 
024645, ZE: 1.12.27 

Gießen, zur 
Teilflächenbe-
handlung 

SF251, 
SF252 

Rasen (nicht im 
Ansaatjahr) 

öffentliche Parks und Gärten (ohne Spiel- 
und Liegewiesen), Sportplätze, 
Freizeitplätze, Golfplätze, Schulgelände, 
Friedhöfe und Flächen in unmittelbarer 
Nähe von Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

Moose Eisen-II-
Sulfat 

COM 502 02 H, COMPO Floranid 
Rasendünger mit 
Moosvernichter 
006275   ZE: 31.08.27 

Streuen, 
30 g/m² 
2 Anw. (Abstand 
40 Tage) 

NW 801 
Kat. 
3,7,8: 
VA267 

Rasen (nicht im 
Ansaatjahr) 

Öffentliche Parks und Gärten, 
Funktionsflächen auf Golfplätzen, 
Friedhöfe, Sportplätze, Schul- und 
Kindergartengelände, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von Einrichtungen des 
Gesundheitswesens, Spiel- und 
Liegewiesen, 

Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

2,4-D + 
Dicamba 

COM 503 15 H GR, COMPO 
Floranid Rasendünger plus 
Unkrautvernichter, Rasen 
Floranid mit Unkrautvernichter, 
 
027821-60, ZE 31.12.27 

Streuen  
300 kg/ha 
max. 1x 

NW 802 
SF252 
SF259 

Rasen (nicht im 
Ansaatjahr) 

Sportplätze Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

2,4-D + 
Dicamba 

Substral Rasendünger mit 
Unkrautvernichter 
060122-, ZE: 31.12.26 

Streuen  
20 g/m² 
1 Anw. 

NW 802 
SF252, 

259 

Rasen (nicht im 
Ansaatjahr) 

Öffentliche Parks und Gärten, 
Funktionsflächen auf Golfplätzen, 
Sportplätze 

Zweikeimblättrige 
Unkräuter 
(ausgen: Spitz-
Wegerich, 
Wiesen-Löwen-
zahn, Gemeine 
Braunelle) 

480g/l 
Dicamba 

Banvel 480 S 
00A076-00   ZE: 31.12.2026 
 

Spritzen 
0,375l/ha in 200-
400l Wasser/ha;  
1 Anw. 
 
 
 

 

SF251 
SF252 

Daten-Quelle: BVL 5-2026, PSM-Zulassungsstand Juni 2026 
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Rasen (nicht im 
Ansaatjahr) 

Funktionsflächen auf Golfplätzen, 
Sportplätze 

Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Clopyralid + 
Fluroxypyr + 
MCPA 

HAKSAR Ultra 260 EW 
008675   ZE: 15.08.27 

spritzen;  
3,5 l/ha in 200-
500 l Wasser 
1 Anw. 

NW 802 
NW 605-1 

(10m), 

SF243, 
SF276-8RA, 
SF278-2RA 

Rasen (nicht im 
Ansaatjahr) 

Öffentliche Parks und Gärten (ohne Spiel- 
und Liegewiesen), Funktionsflächen auf 
Golfplätzen, Sportplätze, Spiel- und 
Liegewiesen, Spielplätze, Schul- und 
Kindergartengelände, Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

2,4-D +  
Dicamba +  
MCPA + 
Mecoprop-P 

DICOTEX, CELAFLOR RASEN-
UNKRAUTFREI WEEDEX, ETISSO 
Rasen Unkraut-frei perfekt, 
Loredo Quattro Universal-
Rasenunkrautfrei 
005747-   ZE: 15.08.27 
 

Spritzen, mit 
rückentragbarem 
Spritzgerät;  
10 l/ha in 1000 l 
Wasser/ha 
1 Anw. 

NW 802 
SF252, 
SF254, 
SF255,  

Rasen Grünanlagen in öffentlich zugänglichen 
Gebäuden (Innenraum), Sportplätze, Schul- 
und Kindergartengelände, Spielplätze, 
Flächen in unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
Spiel- und Liegewiesen; 
Öffentliche Parks und Gärten (ohne Spiel- 
und Liegewiesen), Funktionsflächen auf 
Golfplätzen, Friedhöfe, Straßenbegleitgrün 

Zweikeimblättrige 
Unkräuter, 
Einkeimblättrige 
Unkräuter 

Glyphosat 
 
NICHT in 
WSG, 
Naturschutz
G., FFH-
Gebieten …! 

Dominator 480 TF u.a. 
026923- 15.12.26 
 

 

spritzen (ggf. mit 
nachfolgendem 
Umbruch) 
 
 

SF251, 
SF252, 
 
 

Rasen Freiland, Flächen, die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind, Sportplätze, Schul- und 
Kindergartengelände, Spielplätze, Flächen 
in unmittelbarer Nähe von Einrichtungen 
des Gesundheitswesens, Spiel- und 
Liegewiesen, Öffentliche Parks und Gärten 
(ohne Spiel- und Liegewiesen), 
Funktionsflächen auf Golfplätzen, 
Friedhöfe, Straßenbegleitgrün 

Zweikeimblättrige 
Unkräuter, 
Einkeimblättrige 
Unkräuter 

540 g/l 
Glyphosat 
 
NICHT in 
WSG, 
Naturschutz
G., FFH-
Gebieten …! 

Credit Xtreme 
00A370-00, 15.12.2026 

Spritzen; 3,33 l/ha  
in 100-400 l 
Wasser 
max 1x 
 

(nur als 
Teilfläche!) 

SF 251, 
252 
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Rasen Freiland, Flächen, die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind, Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und Liegewiesen), 
Funktionsflächen auf Golfplätzen, 
Sportplätze, Schul- und 
Kindergartengelände, Spielplätze, Flächen 
in unmittelbarer Nähe von Einrichtungen 
des Gesundheitswesens, Spiel- und 
Liegewiesen, Straßenbegleitgrün 

Einjährige  
2-keimblättrige 
Unkräuter 

Florasulam + 
Fluroxypyr 

Overtake 
00B213-00-, ZE: 15.02.2028 

Spritzen 
2 l/ha in 200 - 400  
l Wasser/ha 
1 Anw. 

SF251 
SF252 
NT103-1 
NW609-
2 

Zierpflanzen Öffentliche Parks und Gärten (ohne Spiel- 
und Liegewiesen); hier: Teilflächen im 
Arboretum, einzelne Schmuck-
pflanzenbereiche; hier: Freiland des 
Palmengartens, (Botanischer Garten) 

Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter;   

Maleinsäure-
hydrazid + 
Pelargon-
säure 

Finalsan AF UnkrautFrei Plus,  
006177, ZE: 31.12.26 
Finalsan Konzentrat UnkrautFrei 
Plus, RA-3000-flüssig, 
006193, ZE: 31.12.26 

Spritzen, als 
Einzelpflanzen-
behandlung mit 
rückentragbarem 
Spritzgerät 

 

Zierpflanzen, 
Ziergehölze 

Öffentliche Parks und Gärten (ohne Spiel- 
und Liegewiesen), Friedhöfe, 
Straßenbegleitgrün, Sportplätze, Schul- 
und Kindergartengelände, Spielplätze, 
Flächen in unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
Öffentlich zugängliche Wege und Plätze 

Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Pelargon-
säure 

Finalsan Unkrautfrei 
024645, ZE: 01.12.27 

Spritzen, mit 
rückentragbarem 
Spritzgerät, 
Einzelpflanzen-
behandlung 

SF251 
SF252 

Ziergehölze Öffentliche Parks und Gärten (ohne Spiel- 
und Liegewiesen), Sport- und 
Freizeitplätze, Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

Einjährige 
zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Diflufenican 
+ 
Iodosulfuron 

Valdor Expert 
007339, ZE: 31.12.27 

Spritzen; gezielte 
Anwendung 
unterhalb der 
Holzgewächse mit 
Handdruck-
Spritze 

SF251, 
SF252 
 
NW607-
1 (15m) 

Ziergehölze Öffentliche Parks und Gärten, Grünanlagen 
in öffentlich zugänglichen Gebäuden, 
öffentlich zugängliche Sportplätze einschl. 
Golfplätze, Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

Einjährige  
1-keimblättrige 
und 2-keimblätt-
rige Unkräuter, 
Moose 

Flumioxazin 
 
 
 
 
T; N; B4 

Nozomi,  
Vorox F,  
RA-50,  
HYGANEX-Perfekt 
 
024895, ZE 30.6.25, AF 31.12.26 

Spritzen, mit 
Handdruck-
Spritze, gezielte 
Anwendung 
unterhalb der 
Ziergehölze 

 
 
 
NW607 
(20m) 

Ziergehölze  
ab 1. Standjahr 

Freiland, Flächen, die für die Allgemeinheit 
bestimmt sind: Öffentliche Parks und 
Gärten (ohne Spiel- und Liegewiesen),  

Einkeimblättrige 
Unkräuter, Vogel-
Sternmiere 

Propyzamid Kerb Flo, GROOVE, Dirimal Flo 
006220, ZE: 31.01.27  

Spritzen, mit 
rückentragbarem 
Gerät;  

SF252, 
SF254, 
SF255 
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b) Nichtkulturland (z.B. alle Wege und Plätze)   -   Ausnahmegenehmigung erforderlich! 
 

Vorbemerkung:  Grundsätzlich ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf diesen Flächen nach § 12 Pflanzenschutzgesetz nicht erlaubt, da 
Pflanzenschutzmittel nur auf Flächen eingesetzt werden dürfen, die gärtnerisch oder landwirtschaftlich genutzt werden. Zur Bekämpfung von 
Unkräutern, die sich in Pflasterfugen oder auf Kies- oder Schotterflächen ansiedeln, werden vom Gartenfachhandel allerdings verschiedene Präparate 
angeboten. Diese dürfen aber nur eingesetzt werden, wenn der Anwender über eine Ausnahmegenehmigung für die Anwendung verfügt. Diese 
Regelung gilt nicht nur für Mittel mit dem Wirkstoff Glyphosat, sondern auch für alle weiteren Herbizide, auch wenn es sich um scheinbar "harmlose" 
Präparate mit den Wirkstoffen Pelargonsäure oder Essigsäure handelt. Ebenfalls unzulässig zur Unkrautbekämpfung sind so genannte Steinreiniger 
oder andere Produkte wie Streu- oder Kochsalz.  
 
Eine Genehmigung für die Anwendung von Pflanzengschutzmitteln auf Nichtkulturland-Flächen erfolgt landesspezifisch beim zuständigen 
Pflanzenschutzdienst (in SH ist das die Landwirtschaftskammer) und in Schleswig-Holstein im Einzelfall nur, wenn eine besondere Gefährdungslage 
vorliegt. Auf den genannten Flächen kann alternativ die Unkrautbekämpfung mechanisch durch Jäten/Mähen oder thermisch mit Hilfe von 
Abflammgeräten, Infrarotgeräten oder Heißwasser/-dampf erfolgen.  
 

Für Nichtkulturland innerhalb von Flächen für die Allgemeinheit kann eine Ausnahmegenehmigung für folgende PSM beantragt werden:  
Kultur/Objekt Anwendungsbereich               

(Kategorien § 17 PSchG) 
Schadorg./ 
Zweckbest. 

Wirkstoff PSM-Produkte 
(Beispiele) 

Anwendungs-
technik 

zus. 
Auflage 

Wege und Plätze 
mit Holzgewächsen 

Öffentliche Parks und Gärten (ohne 
Spiel- und Liegewiesen), Friedhöfe, 
Straßenbegleitgrün, Sportplätze, Schul- 
und Kindergartengelände, Spielplätze, 
Flächen in unmittelbarer Nähe von 
Einrichtungen des Gesundheitswesens, 
Öffentlich zugängliche Wege und Plätze 

Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter, 
Moose, Algen 

Pelargonsäure Finalsan Unkrautfrei,  
Finalsan UnkrautLos Speed, 
Unkrautfrei Turboclean,  
UNKRAUT-FREI ORGANIC 
 
024645, ZE: 1.12.27  

Spritzen mit 
rückentragbare
m Spritzgerät, 
mit 
Spritzschirm, 
Einzelpflanzen-
behandlung 

Wege und 
Plätze:  
SF 251 
SF 252  

Wege und Plätze 
mit Holzgewächsen, 
Wege und Plätze 

Öffentliche Parks und Gärten, 
Friedhöfe, Sportplätze, Schul- und 
Kindergartengelände, Spielplätze, Spiel- 
und Liegewiesen, Öffentlich zugängliche 
Wege und Plätze, Straßenbegleitgrün 

Einjährige 
zweikeimblättrige 
Unkräuter, 
Einjährige 
einkeimblättrige 
Unkräuter 

Pelargonsäure KATOUN GOLD 
 
008527, ZE: 1.12.27 
(Vertrieb wird 2026 eingestellt) 

Spritzen SF 251 
SF 252 
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Wege und Plätze 
mit Holzgewächsen 

Öffentliche Parks und Gärten, 
Grünanlagen in öffentlich zugänglichen 
Gebäuden, öffentlich zugängliche 
Sportplätze einschl. Golfplätze, 
Friedhöfe, Flächen in unmittelbarer 
Nähe von Einrichtungen des 
Gesundheitswesens 

Einjährige 
einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Einjährige 
zweikeimblättrige 
Unkräuter, Moose 

Flumioxazin 
 
 
 
 
 
T; N; B4 

Nozomi,  
Vorox F, 
RA-50,  
HYGANEX-Perfekt 
 
024895, ZE: 30.06.2025, 
AF 31.12.26 

Spritzen, mit 
Handdruck-
Spritze,  
gezielte 
Anwendung 
unterhalb der 
Ziergehölze 

 
 
NW607 
(20m) 

Wege und Plätze 
mit Holzgewächsen 

Öffentliche Parks und Gärten (ohne 
Spiel- und Liegewiesen); Friedhöfe, 
Sportplätze, Öffentlich zugängliche 
Wege und Plätze 

Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter; Algen, 
Moose 

Maleinsäure-
hydrazid + 
Pelargonsäure 

Finalsan Konzentrat 
UnkrautFrei Plus,  
Finalsan Plus,  
RA-3000-flüssig, 
COVIL UKV 
006193, ZE: 31.12.26 

Spritzen, als 
Einzelpflanzen-
behandlung mit 
rückentragba-
rem Spritzgerät 

Wege und 
Plätze: 
SF252, 
SF254, 
SF255 

Wege und Plätze 
mit Holzgewächsen, 
Nichtkulturland 
ohne Holzgewächse 

Öffentliche Parks und Gärten (ohne 
Spiel- und Liegewiesen), 
Funktionsflächen auf Golfplätzen, 
Sportplätze, Friedhöfe, Flächen in 
unmittelbarer Nähe von Einrichtungen 
des Gesundheitswesens 

Einkeimblättrige 
Unkräuter, 
Zweikeimblättrige 
Unkräuter 

Diflufenican + 
Iodosulfuron 

Valdor Flex, 
EPYRIN – herbex, 
RA-X 
 
007201, ZE: 31.12.27 

Spritzen, gezielt 
mit Handdruck-
spritze 

SF251, 
SF252 
 
NW 607-1 
(20m) 

Wege und Plätze 
mit Holzgewächsen 
 

Öffentliche Parks und Gärten (ohne 
Spiel- und Liegewiesen), Friedhöfe, 
Öffentlich zugängliche Wege und Plätze 

Zweikeimblättrige 
Unkräuter, 
Einkeimblättrige 
Unkräuter 

Glyphosat  
NICHT in WSG, 
NaturschutzG., 
FFH-Gebieten …! 

Credit Xtreme 
00A370-00; ZE: 15.12.26 
(nur als Teilfläche!) 

Streichen, als 
Einzelpflanzen-
behandlung;  
33% max. 6,7 
l/ha, max 1x 

SF251,  
SF252 
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Auszug aus der BVL-Liste für Flächen der Allgemeinheit – zusätzliche Kodes und Anwendungsbestimmungen  
 

NW 605-1 
NW 607-1 

Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern! Details sind in der Anwendungsbeschreibung zu finden. 

NW607-609 Abstandsauflagen bezüglich Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern. 

NW802 Keine Anwendung auf Funktionsflächen mit künstlichem Schichtaufbau des Oberbodens und oberflächennahem 
Drainagesystem (z. B. auf Sportplätzen, Greens und Abschlägen auf Golfplätzen), es sei denn abfließendes Drän- 
und Oberflächenwasser wird in Auffangsysteme mit ausreichender Kapazität und nicht unmittelbar in Gewässer 
abgeleitet. 

NW801  Drän- und Oberflächenwasser von behandelten Funktionsflächen (Greens und Abschläge) sind in 
Auffangsysteme mit ausreichender Kapazität und nicht unmittelbar in Gewässer abzuleiten. 

SF 245-02 Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des 
Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. 

SF243 Nutzung behandelter Rasenfläche als Spiel- und Liegewiese erst nach dem nächsten Schnitt. 

SF251 Während der Behandlung und bis zum Abtrocknen des Spritzbelages ist sicherzustellen, dass sich keine 
unbeteiligten Personen unmittelbar neben oder auf der zu behandelnden Fläche aufhalten. 

SF252 Die Öffentlichkeit ist in geeigneter Weise (z. B. durch das Aufstellen von Warnschildern vor Ort während und bis 
mindestens 48 h nach der Anwendung) über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu informieren. 

SF254 Während der Anwendung ist sicherzustellen, dass sich außer dem Anwender keine weiteren Personen in einem 
Abstand von mindestens 3 m von der behandelten Fläche oder auf der zu behandelnden Fläche aufhalten. 

SF255 Die behandelten Flächen sind für 48 h mit geeigneten Maßnahmen abzusperren. 

SF259 Es ist sicherzustellen, dass sich während der Anwendung, bis zur nächsten Bewässerung und anschließendem 
Abtrocknen keine unbeteiligten Personen auf der zu behandelnden Fläche aufhalten. 

SF276-
28RA 

Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten 
Pflanzen/Flächen innerhalb von 28 Tagen nach der Anwendung in Rasen lange Arbeitskleidung und festes 
Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden. 

SF278-
2RA 

Es ist sicherzustellen, dass die Arbeitszeit in den behandelten Kulturen innerhalb von 2 Tagen nach der 
Anwendung in Rasen auf maximal 2 Stunden täglich begrenzt ist. Dabei sind lange Arbeitskleidung und festes 
Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe zu tragen. 

VA267 Die Anwendung auf den Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, wird beschränkt auf die maximale 
Flächenleistung von 500 m²/d. 

 

Genehmigungen für Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, sind grundsätzlich hier zu finden: 

https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/Flaechen_Allgemeinheit.html?nn=11031326   (www.bvl.de  → Pflanzenschutzmittel → Aufgaben im Bereich 

Pflanzenschutzmittel → Zulassung von Pflanzenschutzmitteln → Zugelassene Pflanzenschutzmittel → Genehmigungen für Flächen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind) 

* PSM-Zul. = Pflanzenschutz-
mittel-Zulassung (siehe 
Anwendungsbestimmungen 
des Pflanzenschutzmittels, 
die grundsätzlich gelten); 
hier nur auszugsweise 
aufgeführt. 

https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/04_Pflanzenschutzmittel/Flaechen_Allgemeinheit.html?nn=11031326
http://www.bvl.de/

